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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerdeführerin ist nicht Opfer im Sinne von Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 4. Oktober 1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG; SR 312.5) . Nach der
Rechtsprechung ist sie daher in der Sache nicht zur Beschwerde befugt. Sie kann lediglich
die Verletzung jener Parteirechte rügen, die ihr nach kantonalem Verfahrensrecht oder
unmittelbar aufgrund der Bundesverfassung zustehen ( BGE 128 I 218 E. 1.1, mit
Hinweisen). Nicht rügen kann sie insbesondere die Würdigung der Beweise und die
Tatsache, dass ihre Anträge aufgrund antizipierter Beweiswürdigung abgelehnt worden sind
( BGE 120 Ia 157 E. 2a/bb S. 160, mit Hinweisen).

E. 1.2
Die Beschwerdeführerin rügt (S. 8 ff.) eine Verletzung des Willkürverbots ( Art. 9 BV ).
Was sie dazu vorbringt, betrifft die Beweiswürdigung. Insoweit ist sie nach dem Gesagten
nicht zur Beschwerde berechtigt.

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin macht (S. 12 ff.) überdies eine Verletzung ihres Anspruchs auf
rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV geltend.

E. 1.3.1
Insoweit richtet sie sich zunächst gegen die Ablehnung der von ihr beantragten
Einvernahme ihres Ehemannes als Zeuge.

Das Kantonsgericht hat (S. 20 E. 7) die Befragung des Ehemannes in antizipierter
Beweiswürdigung als entbehrlich beurteilt. Auch in diesem Punkt ist auf die Beschwerde
somit nicht einzutreten.

E. 1.3.2
Die Beschwerdeführerin bringt sodann vor, sie habe ihre eigene Einvernahme als Zeugin
beantragt. Dazu habe sich das Kantonsgericht nicht geäussert, womit es seine
Begründungspflicht verletzt habe.

Auch zu dieser Rüge ist die Beschwerdeführerin nicht legitimiert. Nach der
bundesgerichtlichen Praxis kann der Geschädigte nicht geltend machen, die Begründung
eines im vorgeschriebenen Verfahren zustande gekommenen Entscheids über die
Einstellung eines Strafverfahrens verletze den Anspruch auf rechtliches Gehör. Mit dieser
Rechtsprechung wird verhindert, dass sich der Geschädigte auf dem Umweg über die
Behauptung einer Gehörsverletzung die Beschwerdelegitimation in der Sache selbst
verschafft ( BGE 120 Ia 101 E 3b S. 110; 99 Ia 104 E. 1 S. 109, mit Hinweisen).



Wollte man auf das Vorbringen eintreten, würde das der Beschwerdeführerin im Übrigen
nicht helfen. Wie die Beschwerdegegner (Vernehmlassung S. 6 Ziff. 2.2) zutreffend
bemerken, hat die Beschwerdeführerin vor Kantonsgericht einzig die Einvernahme ihres
Ehemannes als Zeugen förmlich beantragt (Beschwerde S. 2). Wenn sich das
Kantonsgericht bei dieser Sachlage nicht weiter mit der Frage der Einvernahme der
Beschwerdeführerin befasst hat, ist das nicht zu beanstanden. Das Kantonsgericht hat
seinen Entscheid eingehend und nachvollziehbar begründet. Dabei brauchte es sich nicht
mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinander zu
setzen. Vielmehr durfte es sich auf die für seinen Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte
beschränken ( BGE 129 I 232 E. 3.2 S. 236 ; 126 I 97 E. 2b S. 102 f. mit Hinweisen).

E. 2
Auf die Beschwerde kann nach dem Gesagten nicht eingetreten werden.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Kosten ( Art. 156
Abs. 1 OG ) und hat den privaten Beschwerdegegnern eine angemessene
Parteientschädigung zu leisten ( Art. 159 OG ).
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